
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG am 15.07.2021 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen wie folgt auszuüben: 

 

 

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31 Dezember 2020 sowie des Lageberichts 

des Vorstands für die Gesellschaft mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 

   ohne Beschluss 

 

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 

 DSW-Empfehlung: JA 

Die DSW begrüßt die vorgesehene Dividendenausschüttung von 1,80 € pro Aktie.  

 

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2020 

 DSW-Empfehlung: JA 

Die DSW wird dem Vorstand Entlastung erteilen.  

 

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2020 

 DSW-Empfehlung: JA 

Die DSW wird den Aufsichtsrat entlasten. 

 

TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers sowie Zwischenabschlussprüfers für 

das Geschäftsjahr 2021 

 DSW-Empfehlung: JA Die 

DSW wird die Wahl der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für 

das Geschäftsjahr 2020 unterstützen.  

 



TOP 6 (Ergänzungsverlangen) Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 10. Juli 2014 über die Heraufsetzung der Grenze für die variable 

Vergütungskomponente für Mitarbeiter der Gesellschaft (TOP 8 zur Hauptversammlung vom 10. 

Juli 2014) mit Wirkung ab dem 26. Juni 2021 

 DSW-Empfehlung: JA 

Die DSW wird dem Ergänzungsverlangen entsprechend der Empfehlung der Verwaltung zustimmen. 

Die beabsichtigte Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10. Juli 2014 dient dazu, 

anhand der neuen gesetzlichen Vorschriften ein neues Vergütungssystem für Mitarbeiter zu 

entwickeln, ohne durch eine Vorfestlegung gebunden zu sein. 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

